




Das Büro einer Kindertageseinrichtung ist entspre- 
chend den Arbeitsaufgaben ihrer Leitungskraft einzu-
richten. Vielfältige Führungsaufgaben, Management-
sowie Verwaltungstätigkeiten prägen den Arbeitsall- 
tag von Leiterinnen und Leitern und erfordern den 
Einsatz moderner Informations- und Kommunika-
tionsmittel.

Dementsprechend handelt es sich um einen Arbeits-
platz, der nach den geltenden Vorschriften zur Gestal-
tung von Büroarbeitsplätzen ausgestattet sein muss.

Hierzu gehören folgende Ausstattungsmerkmale:

ergonomisch geeignete Büromöbel

einen geeigneten Bildschirm und Computer

ausreichende Belüftungsmöglichkeiten

ein angenehmes Raumklima

eine den Sehaufgaben entsprechende 
Beleuchtung

Büroarbeitsplatz
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Entsprechende Vereinbarungen zur Medikamenten- 
gabe sollten auf unverzichtbare Ausnahmen be- 
schränkt bleiben. Von einer Medikamentengabe bei 
zeitlich begrenzten Erkrankungen ist in der Regel 
abzusehen. Kinder, die z. B. an einem Infekt leiden, 
gehören nicht in die Tageseinrichtung.

Überhaupt gibt es nur wenige Arzneimittel, die über 
den ganzen Tag verteilt eingenommen werden müs- 
sen. Medikamente sollten nach Möglichkeit zu Hause 
vor und nach dem Besuch der Einrichtung verabreicht
werden.

Medikamentengabe
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Neben generellen Beschäftigungsverboten (wie z. B.
Verbot der Nachtarbeit, schweres Heben und Tragen 
von gelegentlich mehr als 10 kg) können individuelle
Beschäftigungsverbote von einer Ärztin bzw. einem 
Arzt attestiert werden.

In Abhängigkeit vom Impfstatus sind generelle und bei 
Ausbruch einer Erkrankung in der Einrichtung zeitlich 
befristete Beschäftigungsverbote zu beachten (siehe 
Anhang).

Mutterschutz
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Die Prüfung elektrischer Anlagen ist durch eine Elektro-
fachkraft durchzuführen, die aufgrund ihrer fachlichen
Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kennt- 
nis der einschlägigen Bestimmungen die ihr übertra-
genen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren er-
kennen kann (im Regelfall ein Elektrogeselle, Elektro-
meister, Elektrotechniker oder Elektroingenieur).

Die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebs-
mittel kann hingegen auch durch eine sogenannte
elektrotechnisch unterwiesene Person durchgeführt
werden. Hierfür kommen z. B. Hausmeister oder sons-
tige Handwerker infrage. Der Einsatz setzt die Verwen-
dung geeigneter Prüfgeräte sowie die Anleitung und
Aufsicht durch eine Elektrofachkraft voraus.

Die Überprüfungen sind zu dokumentieren und müs- 
sen in bestimmten Zeitabständen wiederholt werden
(Richtwert für ortsfeste Anlagen vier Jahre und für orts-
veränderliche Betriebsmittel ein Jahr). Die Richtwerte
gelten für normale Betriebs- und Umgebungsbedin-
gungen. Ob normale Verhältnisse vorliegen, obliegt 
der Beurteilung durch eine Elektrofachkraft und kann 
im Einzelfall zu anderen Prüffristen führen.

Für die Prüfung von Spielplatzgeräten bedarf es ver-
tiefter Kenntnisse. Insbesondere die jährliche Haupt-
untersuchung ist von einer sachkundigen Person
durchzuführen. Diese hat aufgrund ihrer fachlichen
Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse 
über Spielplatzgeräte und ist mit den entsprechen- 
den Vorschriften bzw. Regeln der Technik (z. B. DIN-
Normen) vertraut.

Weitere Hinweise befinden sich im       Außenge-
lände unter Spielplatzgeräte.

Sicherheitsorganisation
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             Formblatt zur schriftlichen Vereinbarung - Medikamentengabe 

Hiermit übertrage ich/übertragen wir die Medikamentengabe 

für: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
Vorname, Name, Geburtstag, Gruppe 

an: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
Vorname, Name, Funktion (pädagogische Fachkraft), Einrichtung 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
Vertretung/Vertretungsregelung

Folgende Medikamente müssen verabreicht werden: 

…………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ort, Datum Unterschrift (Vorname, Name Sorgeberechtigte/Sorgeberechtigter) 

1. 

…………………………………………… 
Name des Medikaments 

2.

…………………………………………… 
Name des Medikaments 

3.

…………………………………………… 
Name des Medikaments 

1. Uhrzeit:  ……………………………… 
Dosierung: 

Uhrzeit:  ……………………………… 
Dosierung: 

Uhrzeit:  ……………………………… 
Dosierung: 

2. Uhrzeit:  ……………………………… 
Dosierung: 

Uhrzeit:  ……………………………… 
Dosierung: 

Uhrzeit:  ……………………………… 
Dosierung: 

3. Uhrzeit:  ……………………………… 
Dosierung: 

Uhrzeit:  ……………………………… 
Dosierung: 

Uhrzeit:  ……………………………… 
Dosierung: 

Dauer/Datum vom:            bis: vom:            bis: vom:            bis: 

Form der 
Verabreichung 

Maßnahmen 
im Notfall 

Ärztliche Betreuung (Name, Telefonnummer): 

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen | www.sichere-kita.de
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Erkrankung Prüfung der Immunität Schutzmaßnahme in der Schwangerschaft und Stillzeit bei fehlender o

Impfpasskontrolle/
Serologie

Impfung

während der Schwangerschaft vor/nach der Schwangerschaft

Röteln JA NEIN JA

Masern JA NEIN JA

Mumps JA NEIN JA

Windpocken JA NEIN JA

Zytomegalie JA keine Impfung möglich keine Impfung möglich

Ringelröteln JA keine Impfung möglich keine Impfung möglich

Hepatitis B JA JA (nur bei med. Indikation) JA

Hepatitis A JA NEIN JA

Keuchhusten JA – nur Impfpass NEIN JA

Scharlach NEIN keine Impfung möglich  keine Impfung möglich

Grippe JA – nur Impfpass JA JA

Relevante Infektionskrankheiten und notwendige Schutzmaßnahmen

Anhang – Mutterschutz bei beruflichem Umgang mit Kindern

er oder nicht geklärter Immunität nach §§ 4, 6 MuSchG und §§ 3, 4, 5 MuSchArbV

Beschäftigungsverbot

generell 
befristet bei Ausbruch der Erkrankung 

in der Einrichtung

JA, bis zum Ende der 20. Schwangerschaftswoche 
(SSW) bei beruflichem Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (Lj.)

JA, nach der 20. SSW
Wiederzulassung (Wz)/Arbeitsaufnahme erlaubt am 
22. Tag nach dem letzten Erkrankungsfall

JA, gesamte Schwangerschaft bei beruflichem 
Umgang mit Kindern bis zum vollendeten 6. Lj. 
(Konkretisierung siehe Seite 19) 

JA, beim Umgang mit Kindern nach vollendetem 6. Lj.
Wz: am 22. Tag nach dem letzten Erkrankungsfall

JA, gesamte Schwangerschaft bei beruflichem 
Umgang mit Kindern bis zum vollendeten 6. Lj. 
(Konkretisierung siehe Seite 20)

JA, beim Umgang mit Kindern nach vollendetem 6. Lj. 
Wz: am 26. Tag nach dem letzten Erkrankungsfall

JA, gesamte Schwangerschaft bei beruflichem 
 Umgang mit Kindern bis zum vollendeten 10. Lj.

JA, beim Umgang mit Kindern nach vollendetem 10. Lj.
Wz: am 29. Tag nach dem letzten Erkrankungsfall

JA, gesamte Schwangerschaft bei engem Körper-
kontakt mit Kindern bis zum vollendeten 3. Lj.
(Konkretisierung siehe Seite 21) 

NEIN

JA, bis zum Ende der 20. SSW bei beruflichem 
 Umgang mit Kindern bis zum vollendeten 6. Lj. 

JA, nach der 20. SSW
Wz: am 22. Tag nach dem letzten Erkrankungsfall

JA, gesamte Schwangerschaft bei der Betreuung    
von Hepatitis-B-infizierten Kindern und Jugendlichen 
oder bei der Betreuung von Kindern und Jugend-
lichen, von denen eine erhöhte Verletzungsgefahr 
ausgeht, z. B. durch Kratzen, Beißen, Schlagen 
(Konkretisierung siehe Seite 22)

JA

NEIN JA, Wz: am 51. Tag nach dem letzten Erkrankungsfall

NEIN JA, Wz: am 21. Tag nach dem letzten Erkrankungsfall

NEIN JA, Wz: am 4. Tag nach dem letzten Erkrankungsfall

NEIN  JA, Wz: am 11. Tag nach dem letzten Erkrankungsfall

Aus: Ministerium für  Arbeit, Integration und Soziales NRW: „Mutterschutz bei beruflichem Umgang mit Kindern, 5. aktualisierte Auflage, 2013“
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